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RS OGH 1983/10/19 11Os114/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.10.1983

Norm

StGB §146 B3

Rechtssatz

Zur Beurteilung des Bereicherungsvorsatzes beim Versicherungsbetrug sind die Vermögensverhältnisse des Täters

zum Zeitpunkt der versuchten Täuschungshandlung (also nicht zum Zeitpunkt der Vernichtung des

Versicherungsobjekts) und jene nach vollendetem Betrug zueinander in Relation zu setzen.
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